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1ANTRÄGE NACH SACHGEBIETEN

S 004
Lfd.-Nr. 1040

Gewerkschaft EVG

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Ablehnung

"Wir sind dabei - Senioren im DGB"

Der OBK des DGB möge folgende Satzungsänderungen be
schließen:

Satzung des DGB – Stand Juni 2010

 

§ 2 Grundsätze, Ziele und Aufgaben des Bundes

 

2.  Ziele

Der Bund und die in ihm vereinigten Gewerkschaften

–    vertreten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder der Arbeitneh
merinnen und der Arbeitnehmer;

§ 7 Bundeskongress

 

2. Jedes vierte Jahr findet ein ordentlicher Bundeskongress
statt. Innerhalb von drei Monaten vor einem ordentlichen
Bundeskongress sollen keine ordentlichen Gewerkschaftstage
und dürfen keine Bundes-Frauen-, und Bundes-Jugend- und
Bundes-Seniorenkonferenzen sowie Bezirkskonferenzen
des Bundes stattfinden.
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5. Die Delegierten zum Bundeskongress und ihre Stellvertrete
rinnen bzw. Stellvertreter werden von den Gewerkschaften
nach demokratischen Grundsätzen und nach ihren rechtlichen
Regelungen gewählt. Dabei sollen die Frauen, und die Jugend
und die Senioren entsprechend ihrem Mitgliederanteil in
der jeweiligen Gewerkschaft vertreten sein. Näheres regelt
eine Richtlinie.

9.  Anträge an den Bundeskongress können gestellt werden
von:

– den Vorständen der Gewerkschaften,

– dem Bundesvorstand,

– den Bezirksvorständen,

– dem Bundes-Frauenausschuss,

– dem Bundes-Jugendausschuss,

– dem Bundes-Seniorenausschuss

12.  Die Mitglieder des Bundesausschusses, des Bundesvor
standes, der Revisionskommission, die Bezirksvorsitzenden
sowie je drei Vertreterinnen bzw.   Vertreter des Bundes-
Frauen-,und Bundes-Jugend- ausschusses und Bundes-Se
niorenausschusses nehmen mit beratender Stimme am
Bundeskongress teil.

§ 8 Bundesausschuss
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3. Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Bundes-Frauen-,
und Bundes-Jugend- ausschusses und Bundes-Senioren
ausschusses nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme
teil.

§ 11 Bezirke

8.  Die Bezirkskonferenzen finden alle vier Jahre, aber spätes
tens drei Monate vor    dem jeweiligen Bundeskongress statt.
Sie bestehen aus 100 Delegierten der Gewerkschaften. Dabei
sollen die Frauen, und die Jugend und die Senioren entspre
chend ihrem Mitgliederanteil in der jeweiligen Gewerkschaft
vertreten sein. Näheres regelt eine Richtlinie. Die Mitglieder
des erweiterten Geschäftsführenden Bezirksvorstandes, die
Revisionskommission und je zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter
des Bezirks-Frauen-, und Bezirks-Jugend- ausschusses und
Bezirks-Seniorenausschusses nehmen mit beratender
Stimme an den Bezirkskonferenzen teil.

12.  Anträge an die Bezirkskonferenzen können gestellt wer
den von:

- den Vorständen der Gewerkschaften auf Bezirks- und
Landesebene,

- dem Bezirksvorstand,

- dem Bezirks-Frauenausschuss,

- dem Bezirks-Jugendausschuss,

- dem Bezirks-Seniorenausschuss,

- den Kreis- und Stadtverbandsvorständen im Bezirk.
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14.   Die Bezirksvorstände bestehen aus der bzw. dem Bezirks-
vorsitzenden, der bzw. dem stellvertretenden Bezirksvorsitzen
den, je einer Bezirksleiterin bzw. einem Bezirksleiter der im
Bezirk vertretenen Gewerkschaften und einer Vertreterin des
Bezirksfrauenausschusses, sowie einem/r Vertreter/in des
Bezirksjugendausschusses sowie einem/r Vertreter/in des
Bezirksseniorenausschusses. Die Regionsgeschäftsführer/
innen nehmen   mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.
Die im Bezirksvorstand  vertretenen Gewerkschaften können
im Verhinderungsfalle ihrer ordentlichen   Mitglieder im
Bezirksvorstand deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter
entsenden, die dann an den Sitzungen mit Stimmrecht teilneh
men.

16.  Soweit Seniorenpolitik auf der Ebene des Bezirkes koordi
niert wird, sollen   Seniorenvertreter/innen zu den Beratungen
hinzugezogen
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